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001 Verwaltungsrecht allgemein

Norm

BauO Stmk 1968 §6a;

LAO Stmk 1963 §172;

LAO Stmk 1963 §5;

VwRallg;

Rechtssatz

Selbst im Anwendungsbereich der Stmk BauO 1968 ist die Ansicht, nach § 6a Stmk BauO 1968 entfalte ein gegenüber

dem früheren Grundeigentümer erlassener Abgabenbescheid ab dem Eigentumsübergang dem neuen Eigentümer

gegenüber dingliche Wirkung, unzutre:end. Läge tatsächlich ein Bescheid mit dinglicher Wirkung vor, bedürfte es nicht

der Erlassung eines Haftungsbescheides. Zur Begründung der Zulässigkeit eines Haftungsbescheides ist der Hinweis

auf eine angebliche dingliche Wirkung eines Abgabenvorschreibungsbescheides jedenfalls ungeeignet. Die Haftung

gegenüber dem neuen Eigentümer ist (Hinweis E 11. März 1983, 17/2747/80) mittels Haftungsbescheid nach § 172

Stmk LAO geltend zu machen.
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